
 

 

 

 

Belegausgabepflicht ab 01.01.2020 

 

 

16 | 2019 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
ab dem 1. Januar 2020 sind Unternehmen grundsätzlich dazu verpflichtet, jedem Kunden einen 
Kassenbeleg über seinen Zahlungsvorgang zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht gilt für alle 
elektronischen Registrierkassen. Bitte beachten Sie: Die Nichtbeanstandungsregelung - wir 
berichteten in unseren letzten BBN-Newslettern darüber - gilt nur für das Thema zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung (TSE), nicht in Bezug auf die Belegausgabepflicht. 
 
Was heißt das nun konkret für Sie als Nutzer des BBN-Kassensystems?  

Mit dem kommenden Dezember-Update der BBN-Kasse werden wir den Belegdruck 
automatisch bei jeder Kasse aktivieren. Sollten Sie eine Befreiung der Belegausgabepflicht 
beantragt und erwirkt haben, muss diese Einstellung manuell rückgängig gemacht werden. 
Weitere Informationen und Musteranträge zur Befreiung erhalten Sie von Ihren Innungen und 
Verbänden. 

http://crm.ok-gmbh.com/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI0NjI4OCJ9&url=https%3A%2F%2Fwww.ok-gmbh.com%2F%3Fbx_sender_conversion_id%3D46288%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dihr_bbn_newsletter_16_2019&sign=8f5e6dc37fd7bba067abe02d9cc238fd929ef604e33a2ecd64c28351198eecaa

